
56
[15 ] 97 Juli 14 . B
SCHREIBEN1 DER IN BADEN VERSAMMELTEN TAGSATZUNGSGESANDTENDER

XII ORTE [XIII ORTE AUSG. SH] AN GRAF KARL II . VON
HOHENZOLLERN[ - SIGMARINGEN]

Sowohl an der letzten badischen Tagsatzung als auch an der ge¬
genwärtigen Jahrrechnung habe er durch seinen Rat und Rentmei¬
ster , Hilarius von Hornstein , mündlich als auch schriftlich dar¬

legen lassen , man möge aufgrund des im Reversbrief vorgesehenen,
inzwischen hinterlegten Pfandschillings [Bürgermeister und Rat
von ] Schaffhausen anweisen , ihm das Dorf Merishausen , welches

die Stadt bisher pfandweise innegehabt , zurückzugeben . Eine sol¬

che Rückgabepflicht - so habe Hornstein argumentiert - verlange auch
die Erbeinung , welche die eidg . Orte mit Oesterreich abgeschlos¬
sen hätten.

Wie sie aber inzwischen von den .schaf fhausischen Tagsatzungsge¬
sandten [Hans Konrad Meyer und Georg Mäder ] in sehr einlässli¬
cher Weise erfahren , sei genannter Ort schon vor 300 Jahren an

das Kloster Allerheiligen und an das [Heilig - Geist - ] Spital ge¬
kommen , Institutionen , welche Merishausen bisher ungeschmälert

zum Segen aller Armen besessen und genutzt hätten . Eie Forderun-



gen des Grafen seien folglich schon längstens verjährt . Es hand¬
le sich infolgedessen um eine von ihm , Karl II . , "behaubtete sach"
ohne begründeten Anspruch . "Und neben dem so geben auch Jhre [d. h.
SehaffhausensJ Freyhaiten Zue, dz Jemandts [=n:iemand] Jn Jhren aignen sa¬
cken Ze sprächen gewalt haben solle" 3 weshalb [Bürgermeister und Rat]
sie gebeten habe , Schaffhausen bei seinen Freiheiten und Rechten
sowie beim jüngst erlassenen [badischen ] Abschied zu schützen
und ihn , den Grafen , zu bitten , die Stadt beim "Ruwigen Possess"
Merishausens zu belassen . Nach Erwägung der Argumente beider
Seiten sei man zum Schluss gelangt , "dz dise sach vill Zue lange ver-
sässen 3 und nun mehr vergharet"  sei , man also die Besitzrechte Schaff-
hausens schützen müsse und dass im übrigen die Erbeinung mit
Oesterreich nicht so weit gehe , wie er , der Graf , dies wahrhaben
wolle . Man müsse ihn deshalb bitten , Schaffhausen beim Besitze
von Merishausen zu belassen und seinen Reversbrief als kraftlos
zu betrachten.

Bekräftigt mit dem Siegel des Landvogts von Baden , Melchior Mar¬
ti , Rat von Glarus.
I ) Als Aktenstück Nr. 10 bezeichnet.
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